
IM NAMEN DER REPUBLIK

Das  Landesgericht  für  Zivilrechtssachen  Graz  hat  als  Berufungsgericht  durch  die 

Richter Hofrätin Dr. Erhartmaier-Volc (Vorsitz), Mag. Wlattnig und Dr. Scherz in den 

verbundenen Rechtssachen  des  Sechstklägers Manuel  Demuth,  ohne 

Beschäftigungsangabe,  8330  Feldbach,  Gleichenbergerstra      ß,  (wegen 

EUR 7.067,13  samt  Anhang)  und  der  Siebtklägerin Nicole  Grill,  ohne 

Beschäftigungsangabe, 8091 Jagerberg, Jahrbach 5, (wegen EUR 14.174,83 samt 

Anhang) beide vertreten durch Dr. Josef Fromhold, Rechtsanwalt in Wien, gegen die 

Beklagte  Lyoness  Europe  AG,  CH-9470  Buchs,  Bahnhofstraße  22, 

Schweiz, vertreten durch die Reif und Partner Rechtsanwälte OG, in Graz,  über die 

Berufung der  Beklagten  (Entscheidungsgegenstand  betreffend  den 

Sechstkläger: EUR 7.067,13; Entscheidungsgegenstand betreffend die Siebtklägerin: 

EUR 1.450,00) gegen  das  Urteil  des  Bezirksgerichtes  Feldbach  vom 

12.08.2020  im  führenden Verfahren 2 C 470/20m  - 8, in nicht öffentlicher Sitzung zu 

Recht erkannt:

Der Berufung wird nicht Folge gegeben. 

Die Beklagte ist schuldig, den Klägern binnen 14 Tagen die mit EUR 1.336,78 

(darin USt: EUR 222,80) bestimmten Kosten des Berufungsverfahrens zu ersetzen.

Betreffend die Entscheidung über den Anspruch der Siebtklägerin ist ein 

Rechtsmittel jedenfalls unzulässig (§§ 502 Abs 2, 519 ZPO). 

Betreffend die Entscheidung über den Anspruch des Sechstklägers ist die ordentliche 

Revision oder ein Rekurs nicht zulässig (§§ 502 Abs 1, 519 ZPO). 
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ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

Die Beklagte ist  eine  Aktiengesellschaft  mit  Sitz  in  der  Schweiz.  Sie  betreibt  eine 

internationale „Einkaufsgemeinschaft“  und wirbt  mit  ihrem Geschäftsmodell  auch in 

Österreich.  Die  Vertragsverhältnisse  mit  der  Beklagten  gründen  sich  auf  deren 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB),  welche hier  im relevanten Umfang wie 

folgt lauten:
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(AGB, Beilagen ./E = ./1, ./F und ./H im verbundenen Verfahren des Sechstklägers)
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Der  sogenannte  Lyconet  Compensations  Plan  (Lyconet  Vergütungsplan)  für 

„unabhängige Lyconet Marketer“ lautet:

20 von 52

3 R 212/20y



21 von 52

3 R 212/20y



22 von 52

3 R 212/20y



23 von 52

3 R 212/20y



24 von 52

3 R 212/20y



25 von 52

3 R 212/20y



26 von 52

3 R 212/20y



27 von 52

3 R 212/20y



28 von 52

3 R 212/20y



29 von 52

3 R 212/20y



30 von 52

3 R 212/20y



31 von 52

3 R 212/20y



(Beilage ./G im verbundenen Verfahren des Sechstklägers)
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Sonstige individuell gestalteten Verträge mit Kunden der Beklagten gibt es nicht. 

Im  Verfahren  erster  Instanz  verband  das  Erstgericht  bei  ihm  anhängige  sieben 

verschiedene Klagen gegen die Beklagte zur gemeinsamen Verhandlung (§ 187 ZPO) 

und Entscheidung (§ 404 Abs 2 ZPO);  als  führender  Akt  wurde das Verfahren der 

Siebtklägerin (2 C 470/20m) bestimmt. 

Im Berufungsverfahren sind (nur) die Ansprüche des Manuel Demuth (2 C 448/20a; 

Sechstkläger)  und  der  Nicole  Grill  (Siebtklägerin)  strittig,  sodass  sich  das 

Berufungsverfahren  darauf  zu  beschränken  hat.  Betreffend  die  anderen  Kläger 

erwuchs das Urteil erster Instanz mangels Anfechtung in Rechtskraft. 

Der  Sechstkläger begehrte  von  der  Beklagten  EUR 7.067,13  samt  Zinsen  und 

begründete seine Klage - auf das Wesentlichste reduziert – wie folgt:

Der Sechstkläger habe als Verbraucher in den Jahren 2016 bis 2020 EUR 8.900,00 in 

„Rabattgutscheine“  der  Beklagten  investiert.  Mitgliedsvorteile  idHv  EUR 1.832,87 

seien  ihm  ausbezahlt  worden,  sodass  sich  der  Klagsbetrag  von  EUR 7.067,13 

errechne.  Das  Geschäftsmodell  der  Beklagten  bestehe  in  einer  vermeintlichen 

„Einkaufsgemeinschaft“,  welches  nichts  anderes  als  ein  verdecktes 

Kapitalanlagemodell  darstelle,  dass  im  verbotenen  Schneeballsystem  vertrieben 

werde. Dieses System sei geschickt als „Einkaufsgemeinschaft“ getarnt und mit einem 

scheinbaren Rabattsystem gekoppelt. Bei diesem System gehe es aber nicht um ein 

gemeinsames  Einkaufen,  sondern  nur  um  „aggressive  Kapitalbeschaffung“.  Zum 

Schein  und  als  Fassade  werde  das  Schneeballsystem  mit  Produkten  oder 

Dienstleistungen  verbunden.  Mitgliedsvorteile  würden  bei  einer  wirtschaftlichen 

Betrachtung  überwiegend  durch  die  Anwerbung  neuer  Mitglieder  und  deren 

Kapitalleistungen entstehen. Zahlreiche Gerichte, ua der Oberste Gerichtshof, hätten 

das Geschäftsmodell  als  ein  verbotenes Schneeballsystem im Sinne der  Richtlinie 

über  unlautere  Geschäftspraktiken  bzw.  iSd  Anhangs  Z 14  zu  § 2  UWG  beurteilt 

(4 Ob 10/19b, 9 Ob 40/18z). Aus diesem Grund seien alle Verfahren sofort spruchreif, 

ohne  dass  ein  -  von  der  Beklagten  aufgrund  ihres  umfangreichen  Vorbringens 

provoziertes - aufwendiges Beweisverfahren abgeführt werden müsse. Entgegen den 

Behauptungen  der  Beklagten,  wonach  sie  ein  neues  Geschäftsmodell  betreibe, 

bestünde  zwischen  dem alten  und  neuen  Geschäftsmodell  kein  Unterschied.  Das 

Rabattgutscheinsystem  sei  nur  eine  Abwandlung  der  früheren  Anzahlungspakete. 

Dies könne auch nicht anders sein, weil sich die Beklagte über nicht rückforderbare 
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Zahlungen  ihrer  Mitglieder  finanziere.  Die  ganze  „Einkaufsgemeinschaft“  sei  ein 

„Potemkinsches Dorf“. Die Mitglieder würden mit Einkaufsrabatten geködert. Sobald 

sie  erkennen,  dass es solche tatsächlich nicht  gebe,  würden sie  zu Einzahlungen 

gedrängt,  weil  dort  mehr  herausschauen  solle.  Kern  des  Unternehmens  sei  die 

unlautere Geldbeschaffung von gutgläubigen Verbrauchern im Schneeballsystem. Aus 

diesem  Grund  sei  die  Beklagte  nach  ständiger  Rechtsprechung  verpflichtet, 

Einzahlungen  wegen  des  Betriebs  eines  verbotenen  Schneeballsystems 

zurückzuzahlen.  Die  von  der  Beklagten  verwendeten  AGB  2014  samt  Lyconet-

Vereinbarung  2014  und  samt  der  Zusatzbedingungen  für  Rabattgutscheine  2014 

seien  den  Mitgliedern  aufgezwungen  worden  und  bereits  aus  diesem  Grund 

sittenwidrig (ua nach § 864a ABGB, § 6 Abs 3 KSchG usw) und unwirksam. Auch die 

AGB  2017  könnten  nicht  als  vereinbart  gelten.  Der  darin  geregelte  Verfall  der 

Zahlungen der  Mitglieder  sei  ebenfalls  gemäß § 879 Abs 3 ABGB sittenwidrig.  Ob 

Mitglieder  nun  als  Unternehmer  gelten  oder  nicht,  sei  aus  diesem  Grund  nicht 

wesentlich.  Der  Einrede  der  Beklagten,  wegen  der  in  den  AGB  enthaltenen 

Schlichtungsklausel  liege  derzeit  keine  Klagbarkeit  des  Anspruchs  vor,  wurde 

entgegnet, dass hier eine unwirksame Schiedsvereinbarung vorliege. 

Zur  (internationalen)  Zuständigkeit  des  angerufenen  Gerichts  wurde  bereits  in  der 

Klage vorgebracht, dass der Sechstkläger den Verbrauchergerichtsstand gemäß den 

Artikeln 15 f LGVÜ in Anspruch nehme, weil die Beklagte eine gewerbliche Tätigkeit in  

Österreich ausübe. Außerdem stünden ihm die (internationalen) Gerichtsstände des 

Erfüllungsortes und der Niederlassung zu. 

Die Siebtklägerin begehrte von der Beklagten EUR 14.174,83 samt Zinsen, brachte 

im Wesentlichen, was die Anspruchsgründe anlangt,  vor wie der Sechstkläger und 

ergänzte, dass sie insgesamt EUR 23.550,00 in das System der Beklagten investiert 

habe,  sodass  ihr  unter  Einrechnung  eines  Guthabens  und  nach  Abzug  von 

Auszahlungen idHv EUR 9.475,17 der Klagsbetrag zustehe. 

Die Beklagte wendete ein, das Erstgericht sei für alle Klagen international und örtlich 

unzuständig. Auch die Sechst- und Siebtkläger seien Unternehmer iSd LGVÜ. Ziel des 

Vertrags sei ua die Tätigkeit als selbständiger Vertriebsmittler für die Beklagte. Den 

Klägern stünde der behauptete Verbrauchergerichtsstand nicht zu. Außerdem hätten 

die  Parteien  eine  gültige  Gerichtsstandsvereinbarung  (Art 23  LGVÜ)  gemäß  der 

Lyconet-Vereinbarung idF 2014 (Punkt 16.2) und der Zusatzbedingungen (Punkt 8.2) 
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getroffen, wonach ausschließlicher Gerichtsstand der Ort Buchs in der Schweiz sei. 

Die  Kläger  hätten  diese  Bedingungen  im  Zuge  des  Marketingprogramms  als 

Unternehmer akzeptiert und später neuerlich zugestimmt. Darüber hinaus hätten die 

Parteien  eine  obligatorische  Schlichtungsklausel  vereinbart  (Lyconet-Vereinbarung, 

Punkt  16.3),  aus  der  die  Pflicht  hervorgehe,  vor  einem  Gerichtsverfahren  eine 

Einigungsverhandlung am Sitz der Beklagten in Buchs durchzuführen. Den geltend 

gemachten Ansprüchen fehle es daher an der Klagbarkeit, sodass die Klage bereits 

aus diesem Grund zurückzuweisen oder abzuweisen sei. Eine Einigungsverhandlung 

habe nämlich nicht stattgefunden. 

In  der  Sache  bestritt  sie  die  Behauptungen  der  Kläger,  beantragte  hilfsweise  die 

Abweisung  der  Klage  und  begründete  ihre  Einwendungen  (auf  das  Wesentlichste 

zusammengefasst) wie folgt: 

Die  Beklagte  betreibe  neben  dem  Lyconet-Vertriebssystem  eine 

Einkaufsgemeinschaft,  die  es  den  Teilnehmern  ermöglicht,  durch  den  Bezug  von 

Waren und Dienstleistungen bei  Lyoness Partnerunternehmen Vorteile zu erhalten. 

Daneben  betreibe  sie  ein  Vertriebssystem,  das  über  gewerblich  tätige  und 

unabhängige  Vertriebsmittler  die  Verbreitung  und  Nutzung  der  Lyoness-

Einkaufsgemeinschaft  fördern  solle.  Die  Mitgliedschaft  im  Lyconet-Vertriebssystem 

und  der  Status  als  „Marketer“  seien  kostenlos.  Grundlage  der  Vergütung  seien 

ausschließlich die Einkäufe bei der Partnerunternehmen des „Marketers“, sowie aller 

Mitglieder,  die  sich  in  seiner  „Lifeline“  befinden.  Die  „Lifeline“  jedes  „Marketers“ 

bestehe  aus  den  von  ihm  geworbenen  Mitgliedern,  der  von  diesen  geworbenen 

Mitgliedern (Mitglieder  zweiter  Ebene)  und der  von den Mitgliedern zweiter  Ebene 

geworbenen  Mitgliedern  (Mitglieder  dritter  Ebene)  usw.  Die  Beklagte  betreibe  im 

Vergleich  zu  früher  nun  ein  neues  Geschäftsmodell,  sodass  zuvor  ergangene 

gerichtliche  Entscheidungen  nicht  mehr  heranzuziehen  seien.  Entgegen  der 

Behauptungen der Kläger hätten sie keine Investments getätigt, sondern Produkte der 

Beklagten erworben. Beide seien den unternehmerischen Weg gegangen, weil  sie, 

wie  aus  der  Lyconet-Vereinbarung  2014  samt  Zusatzbestimmungen  vorgehe,  die 

Lyoness-Einkaufgemeinschaft hätten fördern wollen. Grundlage der Tätigkeit sei die 

Lyconet-Vereinbarung  2014  gewesen.  Beide  Kläger  hätten  die  Rabattgutscheine 

freiwillig erworben, ebenso die „Limited Edition Discount Vouchers“.  Die „Marketer“ 

würden die Rabattgutscheine ua als „Marketing-Tool“ verwenden, diese könnten auch 
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in Form von Geschenkgutscheinen weitergegeben werden. Mit dem Rabattgutschein 

schließe der „Marketer“ einen Vertrag über einen Gutschein in bestimmter Höhe mit 

der Beklagten ab und leiste daraufhin die Zahlung des Bestellwerts. Die Besonderheit  

der „Limited Edition Discount Vouchers (LEDV)“ liege darin,  dass damit das Recht 

verbunden sei, an den „Shopping-Points“ aus den „Customer Clouds“ teilzunehmen. 

Diese  Zusatzvorteile  seien  kostenlos.  Die  „Marketer“  könnten  dadurch  Vorteile 

generieren,  dass  ihnen  sozusagen  „brachliegende  Shopping-Points“  aus  der 

„Costumer  Cloud“  zugeteilt  würden.  Das  behauptete  unlautere  Schneeballsystem 

liege  nicht  vor,  ebenwowenig  die  von  den  Klägern  behauptete  Nichtigkeit  des 

Vertrags. Die AGB der Beklagten seien bestimmt und verständlich. Überdies liege zu 

den Rabattgutscheinen noch keine österreichische Entscheidung vor. 

Entgegen den Behauptungen der Siebtklägerin habe sie nicht nur EUR 9.475,17 an 

Mitgliedervorteilen  erhalten,  sondern  tatsächlich  EUR 10.675,17  also  um 

EUR 1.200,00 mehr. 

Darauf erwiderte die Siebtklägerin in erster Instanz, dass die EUR 1.200,00 aus dem 

„Balance-Konto“ nicht ausbezahlt worden seien, was sich aus den Bedingungen der 

Beklagten selbst ergebe. 

Mit  dem  angefochtenen  Urteil gab  das  Erstgericht  der  Klage  der  Sechst-  und 

Siebtkläger  zur  Gänze  statt.  Der  vom  Berufungsgericht  eingangs  wiederholte 

Sachverhalt  stand  in  erster  Instanz  außer  Streit  (Urteil,  Seiten  2  f).  Alle  Parteien 

beriefen  sich  in  erster  Instanz  auch  auf  die  vom  Berufungsgericht  eingangs 

wiederholten AGB der Beklagten und auf den Lyconet Vergütungsplan, sodass auch 

diese Urkunden der Entscheidung des Berufungsgerichtes zu Grunde gelegt werden 

können (RS0121557). 

Das  Erstgericht  traf  im  Urteil  (Seiten  6  bis  11)  seine  (teils  angefochtenen) 

Feststellungen, die bezogen auf die Sechst- und Siebtkläger wörtlich wie folgt lauten 

(die angefochtenen Feststellungen werden in Kursiv gehalten):

„Die  Beklagte  ist  eine  Aktiengesellschaft  mit  Sitz  in  der  Schweiz,  die  eine  internationale  

Einkaufsgemeinschaft betrieb und mit ihrem Geschäftsmodell in Österreich warb. Auf Rechnungen  

und  Werbematerialien  waren  neben  den  Daten  der  Beklagten  die  ihrer  österreichischen  

Tochtergesellschaft, Lyoness Austria GmbH, angegeben. Die österreichische Tochtergesellschaft  

führte die Beklagte auf ihrem Werbefolder als „beauftragte Servicegesellschaft“, samt Adresse in  

Graz, inländischer Telefon- und Faxnummer sowie einer Kontakt-E-Mail-Adresse, welche unter der  
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nationalen Domain „lyoness.at“ geführt wurde, an [F1].

Zur Verbrauchereigenschaft der KlägerInnen, Höhe der geleisteten Investitionen an die Beklagte 

und getätigte Auszahlungen der Beklagten an die KlägerInnen und Intention der   KlägerInnen zur   

Leistung der Investitionen:

[...]

1.6  Der Sechstkläger Demuth erstellte sein Mitgliedskonto bei der Beklagten am 29.07.2016 als  

Privatperson und leistete insgesamt EUR 8.900,00 in „Rabattgutscheine“, ein Nachfolgeprodukt  

der „Anzahlungen auf Gutscheine“, wobei ihm die Beklagte EUR 1.832,87 auszahlte [F2].

1.7 Die Siebtklägerin Grill registrierte sich am 08.12.2010 als Privatperson bei der Beklagten  und  

leistete  insgesamt  EUR  22.100,00  in  „Anzahlungen  auf  Gutscheine“,  weiters  investierte  sie  

insgesamt EUR 1.450,00 in „Rabattgutscheine“, wobei ihr die Beklagte insgesamt EUR 9.475,17  

ausbezahlte [F3].

Die  Siebtklägerin  erwarb  am 18.01.2019  ein  „freies  Gewerbe“  im  Gewerbeinformationssystem 

Austria.

1.9  Die  vom  Sechstkläger  Demuth  an  die  Beklagte  geleisteten  Zahlungen  waren  auf  den 

Rechnungen als „Discount Voucher“ (im Folgenden: „Rabattgutscheine“) ausgewiesen.

1.10 Die von der Siebtklägerin Grill  an die Beklagte geleisteten Zahlungen von 2011 bis 2013 

waren als „Anzahlungen auf Gutscheine“, die von 2015 bis 2017 getätigten Investments waren als  

„Rabattgutscheine“ auf den Rechnungen der Beklagten ausgewiesen.

[...]

Die KlägerInnen 6 und 7 leisteten die jeweiligen Zahlungen ebenso,  um die als  risikolos und  

besonders  ertragreich  angepriesene Anlagemöglichkeit  der  Beklagten  wahrzunehmen  [F4].  An 

dem Erwerb von „Rabattgutscheinen“ (bzw. im Fall der Siebtklägerin Grill auch an „Anzahlungen in 

Gutscheine“) hatten die KlägerInnen kein Interesse.

Das „passive Einkommen“ wird von der beklagten Partei in ihren Werbebroschüren beworben:

„Anzahlung  und  Aufzahlung  =  Gutscheinwert“,  „an  täglichen  weltweiten  Einkaufsumsätzen  

profitieren (passives Einkommen)“

- „Anzahlung auf künftige Einkäufe“

- „Einkauf tätigen“

- „Aktiv weiter empfehlen“

„Die Rückerwirtschaftung ihrer Einkäufe“

„So entstehen Hunderte von Positionen (Restrabatte) jedes Jahr“
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„Systemprovision“

„Die Erwirtschaftung ihrer zukünftigen Einkäufe durch Anzahlung“

„Intelligente Anzahlungen“ [F5].

[...]

2. Zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen

2.1  Zum Zeitpunkt  der  Eröffnung  der  Mitgliedskonten  der  Klägerinnen  1  bis  5  und  7  bei  der 

Beklagten galten die AGB in der Fassung 2009 (im Folgenden „AGB 2009“) samt „Anlage Lyoness 

Vergütungen und Zahlungsarten“.

Die Beklagte änderte die AGB 2009 später in die „AGB 2012“. Im jeweiligen Online-Mitgliedskonto 

der KlägerInnen erschien eine Benachrichtigung, dass die AGB - nunmehr mit Stand April 2012 - 

geändert  wurden  und  eine  Bestätigung  der  KlägerInnen  notwendig  war,  um  in  den  internen 

Bereich  des  jeweiligen  Mitgliedskontos  zu  gelangen.  Den  KlägerInnen  war  es  jedoch  nicht 

möglich, die AGB 2012 vor Bestätigung durchzulesen, erst nachdem diese von den KlägerInnen 

akzeptiert wurden, konnten diese im internen Mitgliederbereich eingesehen werden.

2.2 Die AGB 2009 enthielten in ihrer Klausel 17.12. die Vereinbarung, dass sich im Falle, dass es 

sich beim Kunden der Beklagten um einen Verbraucher iSd österreichischen KSchG handelte, die 

Gerichtszuständigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen richtet.

2.3  Zum  Zeitpunkt  der  Eröffnung  des  Mitgliedskontos  des  Sechstklägers  Demuth  bei  der 

Beklagten  galten  die  AGB in  der  Fassung  2014  (im  Folgenden  „AGB 2014“)  samt  „Lyconet-

Vereinbarung 2014“ und „Zusatzbedingungen für Rabattgutscheine 2014“.  Die Beklagte änderte  

die vorgenannten AGB später in eine neuere Version, wobei der Sechstkläger Demuth diese bei  

Einstieg in seinem Online-Mitgliedskonto - ohne die Möglichkeit erhalten zu haben, diese vorher  

zu lesen - bestätigen musste, um in den internen Bereich gelangen zu können [F6].

2.4 Die Lyconet-Vereinbarung 2014 enthielt folgende Klauseln zum Gerichtsstand:

„16.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit 

dieser Lyconet-Vereinbarung ist Buchs, Kanton St. Gallen (Schweiz).

16.3 Soweit dem Gerichtsverfahren kein staatliches Schlichtungsverfahren vorausgeht, sind die 

Parteien  verpflichtet,  vor  Einleitung  eines  allfälligen  Gerichtsverfahrens,  am  Sitz  der  Lyoness 

Europe AG in CH-9470 Buchs eine Einigungsverhandlung durchzuführen.“

3. Zu „Rabattgutscheinen“:

Die  beklagte  Partei  hat  in  weiterer  Folge  durch  Abänderung  ihrer  AGB  die  vormals  als  

„Gutscheine“  bezeichneten Zahlungen in  „Rabattgutscheine“  umbenannt.  Das Geschäftsmodell  

des unerlaubten Schneeballsystems blieb unverändert.
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Folgende Voraussetzungen liegen gemäß Z 14 § 2 UWG vor: 

◦ Die  beklagte  Partei  sagte  zu,  dass  der  Verbraucher  die  Möglichkeit  haben  wird,  einen  

wirtschaftlichen  Vorteil  zu  erlangen,  [HIER:  „passives  Einkommen“  durch  Anwerben  von  

Neumitgliedern bei vergleichsweise geringem finanziellen Einsatz]

◦ wobei die Einhaltung dieser Zusage von der Einführung weiterer Verbraucher in dieses System  

abhängt; [HIER: Vergütungen, die durch „normale Einkaufsgemeinschaft“  erwirtschaftet werden  

können ist minimal – liegt im einstelligen Prozentbereich]

◦ und  der  Großteil  der  Einkünfte,  mit  denen  die  den  Verbrauchern  zugesagte  Vergütung  

finanziert  werden kann,  nicht  aus  einer  tatsächlichen wirtschaftlichen Tätigkeit  stammt  [HIER:  

Vergütungen werden großteils durch die Einzahlungen neuer Mitglieder finanziert] [F7].“

Rechtlich beurteilte  das Erstgericht  den Sachverhalt  (für  alle  Kläger)  im Verfahren 

erster Instanz wie folgt:

„1. Verbrauchereigenschaft:

Die  KlägerInnen  sind  Verbraucher  iSv  §  1  Abs  1  Z  2  KSchG,  da  die  zugrundeliegenden 

Rechtsgeschäfte mit der Beklagten nicht zum Betrieb ihres Unternehmens gehören. Zum Zeitpunkt 

des  Vertragsabschlusses  mit  der  Beklagten,  welche  für  die  Beurteilung  der 

Verbrauchereigenschaft  ausschlaggebend  ist,  waren  die  KlägerInnen  allesamt  natürliche 

Personen.  Auch  wenn  die  KlägerInnen  nach  Vertragsabschluss  mit  der  Beklagten  auf  Dauer 

angelegte Organisationen selbständiger wirtschaftlicher Tätigkeit - auch wenn nicht auf Gewinn 

gerichtet (§ 1 Abs 2 KSchG) - gegründet hätten, würden die in Frage stehenden Rechtsgeschäfte, 

welche die KlägerInnen vor Aufnahme des Betriebes ihrer Unternehmen tätigten, nicht zum Betrieb 

des (später gegründeten) Unternehmens zählen, da diese nur die Voraussetzungen zur Schaffung 

eines Unternehmens darstellten (§ 1 Abs 3 KSchG).  Das Anwerben von Neumitgliedern allein 

begründet  ebenfalls  keine  Unternehmereigenschaft,  da  dies  keine  auf  Dauer  angelegte 

Organisation selbständiger wirtschaftlicher Tätigkeit iSv § 1 Abs 2 KSchG darstellt.  Dies wurde 

bereits von mehreren Gerichten unabhängig voneinander festgestellt (bspw. HG Wien 09.09.2018 

51 Cg 82/17s; 08.01.2018 51 Cg 6/17i; 20.07.2017, 581 Cg 44/16y). 

2. Zuständigkeit

2.1 Die Zuständigkeit des angerufenen Gerichtes für die KlägerInnen 1 bis 5 und 7 gründet sich 

auf  die  AGB 2009,  welche für  vorgenannte  KlägerInnen  Vertragsinhalt  wurden.  Die  einseitige 

Abänderung von AGB ist nicht zulässig. Es bedarf auch bei Vertragsänderungen der Zustimmung 

des Vertragspartners, welche nur dann gültig erteilt werden kann, wenn die geänderten AGB dem 

Vertragspartner  vor  Annahme  zugänglich  gemacht  wurden  (Graf  in  Kletečka/Schauer,  ABGB-

ON1.05 § 864a, Rz 24). Die von der Beklagten später eingeführten abgeänderten Versionen der 
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AGB wurden somit nicht Vertragsinhalt, da die KlägerInnen 1 bis 5 und 7 keine Möglichkeit hatten, 

die AGB 2012 vor deren Bestätigung einzusehen, jedoch von der Beklagten gezwungen wurden 

diese zu bestätigen, um überhaupt weiter auf die jeweiligen Mitgliedskonten zugreifen zu können. 

Es  erfolgte  somit  keine  gültige  Annahme der  geänderten  Vertragsbedingungen.  Vertragsinhalt 

blieben die AGB 2009. Die internationale und örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichtes 

richtet sich für die KlägerInnen 1 bis 5 und 7, welche als Verbraucher gemäß § 1 Abs 1 Z 2 KSchG 

zu qualifizieren sind,  somit  nach der  in  den AGB 2009 enthaltene Klausel  17.12.,  welche als 

Gerichtsstand den für Verbraucher gemäß österreichischem KSchG anwendbaren festlegte. Somit 

ergab  sich  die  internationale  und  örtliche  Zuständigkeit  des  angerufenen  Gerichtes  für 

vorgenannte KlägerInnen aus § 14 Abs 1 KSchG iVm § 88 Abs 1 JN. Auch dies hat der OGH 

bereits mehrfach rechtskräftig festgestellt.

2.2  Im Fall  des Sechstklägers Demuth,  welcher ebenfalls  als  Verbraucher  iSd § 1 Abs 1 Z 2 

KSchG zu qualifizieren ist und überdies auch als Verbraucher iSd Art 15 Übereinkommen über die 

gerichtliche Zuständigkeit  und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil-  

und  Handelssachen  vom 21.12.2007  (im  Folgenden  „LGVÜ“)  zu  werten  ist,  gründet  sich  die 

internationale  Zuständigkeit  des  angerufenen  Gerichtes  auf  Art  16  Abs  1  LGVÜ,  wonach  der 

Sechstkläger  von  seinem  Wahlrecht  Gebrauch  machte  und  vor  dem  Gericht,  in  dessen 

Hoheitsgebiet er seinen Wohnsitz hatte, klagte. Daraus ergibt sich auch die örtliche Zuständigkeit  

des  angerufenen  Gerichtes.  Die  Gerichtsstandvereinbarung  in  Klausel  16.2  der  Lyconet-

Vereinbarung 2014 ist nicht anwendbar, da es sich vorliegend um eine Verbrauchersache handelt 

und  keine  Voraussetzung  des  Art  17  LGVÜ  gegeben  ist.Die  Schlichtungsklausel  in  16.3  der 

Lyconet-Vereinbarung 2014, auf welche sich die Beklagte beruft, ist gemäß § 879 Abs 3 ABGB -  

welcher aufgrund § 13a Abs 2 KSchG zum Schutz des Verbrauchers jedenfalls anzuwenden ist - 

nichtig.  Die  Bestimmung  in  Klausel  16.3,  dass  der  Sechstkläger  vor  Einleitung  eines 

Gerichtsverfahrens ein nicht näher konkretisiertes „staatliches Schlichtungsverfahren“ am Sitz der 

Beklagten - der sich überdies außerhalb des EWR-Raumes befindet - einleiten müsste, ist als den 

Sechstkläger gröblich benachteiligende beiderseitige Nebenpflicht aus dem Vertrag zu werten und 

damit nichtig.

3. Rückforderung des von den KlägerInnen an die Beklagte Geleistete samt Zinsen:

3.1  Das  Geschäftsmodell  der  Beklagten,  welches  deren  Mitgliedern  die  Möglichkeit  bot 

„Anzahlungen auf Gutscheine“ zu leisten, wurde bereits von mehreren Gerichten als verbotenes 

Schneeballsystem iSd Z 14 des Anhanges zu § 2 UWG gewertet (so z.B. OGH 25.04.2019, 4 Ob 

10/19b  ;  02.10.2018,  9  Ob  40/18z;  HG Wien  20.08.2018,  4  Cg  6/18v;  BG Wiener  Neustadt 

31.10.2018, 7 C 662/17v). Es liegt eine irreführende Geschäftspraktik gemäß Z 14 des Anhanges 

zu § 2 UWG auch für das „neue Geschäftsmodell“ der Beklagten vor, indem Mitglieder nunmehr 

„Rabattgutscheine“  verschiedener  Art  erwerben  können.  Das  ledigliche  Umbenennen  der 

„Gutscheine“ in „Rabattgutscheine“ oder auch „Limited Edition Discount Vouchers“ („LEDV“) ändert 

nichts an der Qualifizierung als verbotenes Schneeballsystem, wobei auch das Geschäftsmodell 
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der  Beklagten  das  gleiche  bleibt.So  erfüllte  auch  das  „neue  Geschäftsmodell“  die 

Voraussetzungen  für  ein  Schneeballsystem iSd  Anhangs  I  Nr.  14  der  Richtlinie  2005/29/EG, 

welcher mit oben erwähnter Z 14 des Anhanges zu § 2 UWG übereinstimmt, die laut EuGH in C-

515/12 - 4finance folgende sind: 1.Die Zusage, dass der Verbraucher die Möglichkeit haben wird, 

einen  wirtschaftlichen  Vorteil  zu  erlangen,  2.wobei  die  Einhaltung  dieser  Zusage  von  der 

Einführung weiterer Verbraucher in dieses System abhängt und 3.der Großteil der Einkünfte, mit 

denen  die  den  Verbrauchern  zugesagte  Vergütung  finanziert  werden  kann,  nicht  aus  einer 

tatsächlichen wirtschaftlichen Tätigkeit stammt.

3.2 Die jeweiligen Vertragsverhältnisse zwischen den KlägerInnen und der Beklagten sind gemäß 

§ 879 Abs 1 ABGB iVm Z 14 des Anhangs zu § 2 UWG nichtig. Die Kondiktion bei verbotenen und

sittenwidrigen Verträgen (§ 879 ABGB) erfolgt nach § 877 ABGB (4 Ob 10/19b, 9 Ob 40/18z),

wonach die Beklagte die von den KlägerInnen geleisteten Anzahlungen abzüglich der von der

Beklagten  an  die  KlägerInnen  geleisteten  Auszahlungen  rückzuerstatten  hat  (vgl  4  Ob

10/19b).Ebenso stehen den KlägerInnen die gesetzlichen Zinsen (§ 1000 Abs 1 ABGB) innerhalb

des Verjährungszeitraums von drei Jahren zu. Die Beklagte rügte ohne Angabe von Gründen den

Beschluss des Gerichtes auf Ab- bzw. Zurückweisung der unerledigt gebliebenen Beweisanträge

wegen geklärter Sach- und Rechtslage. Die Beweisanträge der Beklagten waren abzuweisen, da

in  den  gegenständlichen  Verfahren  die  streitigen  Tatsachen  aufgrund  der  eingereichten

Schriftstücke sowie durch Offenkundigkeit bei Gericht (§ 269 ZPO) vollends geklärt waren. Eine

Parteienvernehmung gemäß § 375 ZPO erfolgt als „Beweis über Tatsachen“, sie erfolgt nicht zur

Klärung von Rechtsfragen; sie konnte somit unterbleiben (siehe Fasching, JN-ZPO, § 503 Rz 123;

§ 371,  Rz  16f;  Lexis  nexis,  „Unterlassene Parteienvernehmung  kein  Verfahrensmangel“,  ARD

5968/8/2009,  OLG  Wien  vom  16.7.2008,  7  Rs  96/08d).  Das  gleiche  gilt  für  die  beantragten

Zeugen.Art 6 Abs 1 MRK verpflichtet das erkennende Gericht nicht, sein Beweisverfahren in einer

bestimmten Form durchzuführen.  Das Unterbleiben der Parteienvernehmung begründet  keinen

Verfahrensmangel, wenn die Parteien die Möglichkeit hatten, Prozessvorbringen zu erstatten und

Anträge zu erstellen, wenn keine besonderen Umstände und Gründe vorliegen (OLG Wien 16. 7.

2008,  7  Rs  96/08d).Obwohl  Sachverhaltsfeststellungen  früherer  Entscheidungen  aus  anderen

Verfahren grundsätzlich keine Bindungswirkung auf spätere Verfahren bewirken, sieht § 269 ZPO

auch im streitigen Zivilverfahren die Berücksichtigung gerichtsbekannter Tatsachen vor, ohne dass

es besonderer Parteibehauptungen oder eines eigenen Beweisverfahrens bedürfte (RS0123760).

In zahlreichen Entscheidungen wurden alle auch hier vorgebrachten Einwendungen der beklagten

Partei bereits entschieden, wobei die beklagte Partei einseitig ihre AGBs ändert und lediglich ihre

„Gutscheinbezeichnungen“ ändert, das Geschäftsmodell jedoch gleich bleibt und damit zahlreich

auch durch den OGH entschieden wurde, dass ein verbotenes Schneeballsystem vorliegt.“

Die Berufung ficht das Urteil betreffend den Sechstkläger zur Gänze an. Betreffend 

die Siebtklägerin richtet sich die Berufung gegen einen Zuspruch von EUR 1.450,00; 

der Zuspruch von EUR 12.724,83 samt Zinsen blieb ausdrücklich unbekämpft. 

41 von 52

3 R 212/20y



Als  Rechtsmittelgründe  werden  die  Mangelhaftigkeit  des  Verfahrens,  die 

Aktenwidrigkeit,  unrichtige  Tatsachenfeststellungen  aufgrund  unrichtiger 

Beweiswürdigung  und  unrichtige  rechtliche  Beurteilung  geltend  gemacht  und  die 

Abänderung  des  angefochtenen  Urteils  primär  dahin  beantragt,  der  Einreden  der 

internationalen und örtlichen Unzuständigkeit betreffend beide Berufungsgegner Folge 

zu  geben  und  ihre  Klagen  zurückzuweisen.  Hilfsweise  wird  die  Abänderung  des 

angefochtenen  Urteils  ferner  dahin  begehrt,  die  Einreden  der  Unzulässigkeit  des 

Rechtswegs  bei  beiden  Berufungsgegnern  Folge  zu  geben  und  die  Klagen 

zurückzuweisen. Hilfsweise wird die Abänderung dahin begehrt, das Klagebegehren 

des  Sechstklägers  zur  Gänze  und  jenes  der  Siebtklägerin  in  der  Höhe  von 

EUR 1.450,00  sA  abzuweisen.  Hilfsweise  wird  in  diesem  Umfang  auch  ein 

Aufhebungsantrag erhoben.

Die  Berufungsgegner  beantragen  in  ihrer  Rechtsmittelbeantwortung,  der  Berufung 

nicht Folge zu geben.

Die Berufung, über die gemäß § 480 Abs 1 ZPO in einer nicht öffentlichen Sitzung 

entschieden werden konnte, ist nicht berechtigt.

1. Vorauszuschicken  ist,  dass  das  Erstgericht  im  angefochtenen  Urteil  zwar  nicht

spruchmäßig über die Einreden der Beklagten (Unzuständigkeitseinrede; Einrede der

fehlenden Klagbarkeit wegen der Schlichtungsklausel) absprach, sich jedoch in den

Entscheidungsgründen mit  diesen Einreden ausdrücklich  beschäftigte,  sodass sich

das  Berufungsgericht  mit  den  entsprechenden  Rügen  der  Beklagten

auseinandersetzen kann.

2.1.  Die Beklagte erklärte in ihrer Anfechtungserklärung betreffend die Siebtklägerin 

ausdrücklich (Berufung, Seite 2), nur den Zuspruch von EUR 1.450,00 samt Zinsen 

anzufechten  und  den  Zuspruch  von  EUR 12.724,83  samt  Zinsen  unbekämpft  zu 

lassen.  Das  Berufungsinteresse  betreffend  die  Siebtklägerin  wird  demgemäß  mit 

EUR 1.450,00  benannt.  In  der  Ausführung  der  Rechtsmittelgründe  wird  allerdings 

auch betreffend die  Siebtklägerin die Zurückweisung der  (gesamten)  Klage wegen 

internationaler und örtlicher Unzuständigkeit und mangelnder Klagbarkeit begehrt und 

auch der Rechtsmittelantrag dermaßen formuliert. Aus dem inneren Zusammenhang 

der Rechtsmittelschrift ist aber erkennbar, dass die Beklagte (nur) den Zuspruch von 

EUR 1.450,00  samt  Zinsen  bekämpft,  was  vor  allem  durch  die  diesen  Betrag 

anfechtenden Tatsachenrüge offenbar  wird.  Rechtsmittelgründe und -antrag stehen 
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nämlich in einem logischen Zusammenhang, sodass bei der Beurteilung des Umfangs 

der  Anfechtung  auch  die  Rechtsmittelgründe  zu  berücksichtigen  sind  (ua 

4 Ob 22/21w). Soweit die Beklagte im Rechtsmittel auch betreffend die Siebtklägerin 

ihren Einreden der internationalen Unzuständigkeit und der mangelnden Klagbarkeit 

zum  Durchbruch  verhelfen  will,  ist  der  entsprechende  für  beide  Berufungsgegner 

geltende  Berufungsvortrag  für  das  Berufungsgericht  aus  diesem  Grund  nicht 

verständlich,  bekämpft  sie  doch  den  die  Siebtklägerin  betreffenden  Zuspruch  von 

EUR 12.724,83 samt Zinsen ausdrücklich nicht, was aber hinsichtlich dieses Betrags 

voraussetzt, dass sich die Beklagte mit der Zuständigkeit des Erstgerichtes und der 

Klagbarkeit dieses Betrags abfindet.

2.2. Um den bekämpften Zuspruch von EUR 1.450,00 sA auch mit diesen Argumenten 

(Unzuständigkeit, mangelnde Klagbarkeit) schlüssig zu bekämpfen, ist es notwendig, 

zu  begründen,  warum  für  diesen  bekämpften  Teilbetrag  die  internationale 

Zuständigkeit des angerufenen Gerichts oder die Klagbarkeit fehlen würden. Diesen 

Anforderungen kommt die Berufung nicht nach, sodass bezogen auf die Siebtklägerin 

auf  die  Bekämpfung  der  vom  Erstgericht  implizit  verworfenen  Einreden  der 

internationalen  und  örtlichen  Unzuständigkeit  sowie  der  fehlenden  Klagbarkeit 

(Schlichtungsklausel) nicht einzugehen ist. 

2.3.  Unter  diesen  Umständen  (rechtskräftiger  Zuspruch  von  EUR 12.724,83  samt 

Zinsen) spielt es für die Entscheidung über die Berufung betreffend die Siebtklägerin 

auch keine  Rolle,  ob  sich  die  Siebtklägerin  im Dezember  2010 „als  Privatperson“ 

registrierte  oder  nicht,  sodass  dieser  unter  den  Rechtsmittelgründen  der 

Aktenwidrigkeit  und  der  unrichtigen  Tatsachenfeststellung  gerügte  Teil  der 

Feststellungen F3 auf sich beruhen kann.

2.4. Zu behandeln ist jedoch die Tatsachenrüge (auch) betreffend die Feststellung F3 ,

dass die Beklagte der Siebtklägerin insgesamt EUR 9.475,17 auszahlte. 

An deren Stelle begehrt die Beklagte die Ersatzfeststellung, 

dass die Siebtklägerin insgesamt EUR 10.675,17 ausbezahlt erhalten habe. 

Die Differenz von EUR 1.200,00 ergebe sich daraus, dass die Siebtklägerin gemäß 

der Beilage ./11 (führender Akt) einen weiteren Betrag von EUR 1.200,00 ausbezahlt 

erhalten habe, welcher vom Rückforderungsanspruch abzuziehen gewesen wäre. Aus 
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diesem Grund sei dieser Feststellungsteil auch aktenwidrig.

Wie dem dortigen Beweismittelzitat zu entnehmen ist, gründete das Erstgericht den 

angefochtenen Feststellungsteil auf das Vorbringen der Siebtklägerin in der Klage. 

Die  Siebtklägerin  berief  sich  dort  zur  Höhe  dieser  Auszahlung  auf  die 

Auszahlungsbestätigung  Beilage  ./O  (führendes  Verfahren),  nach  der  von  der 

Beklagten bestätigt worden sei, dass sie insgesamt EUR 9.475,17 ausbezahlt erhalten 

habe.  Ferner  brachte die  Siebtklägerin  in  erster  Instanz dazu vor,  dass die  in der 

Beilage ./11 (führendes Verfahren) im „Balance-Bonuskonto“ angeführten „Balance-

Bonus“-Beträge nach den Geschäftsbedingungen der Beklagten nicht zur Auszahlung 

gelangen würden, sodass diese auch nicht von ihrer Forderung  abgezogen werden 

könnten.  In  der  Berufungsbeantwortung wird dazu der  Standpunkt  vertreten (Seite 

28),  das  Erstgericht  habe  die  behaupteten  Mehrauszahlungen  zu  Recht  nicht 

berücksichtigt, weil die Beklagte dazu ein nicht nachvollziehbares Datenblatt vorgelegt 

habe, aus dem sich aber keine Auszahlungen ergeben würden. Regelmäßig würde die 

Beklagte  in  Gerichtsverfahren  fiktive  Gegenforderungen  einwenden,  um  die 

Klagsforderung  zu  reduzieren,  bleibe  aber  die  Beweise  für  ihre  Behauptungen 

schuldig. 

Das Berufungsgericht hat keine Bedenken gegen diese angefochtene Feststellung. 

Diese  stimmt  mit  der  (offenbar)  von  der  Beklagten  selbst  stammenden  Urkunde: 

„Meine Lyconet-Auszahlungen“, Beilage ./O (führendes Verfahren), überein, weil darin 

als Auszahlung ein Betrag von exakt EUR 9.475,17 genannt wird. Die Beklagte bleibt 

auch jedes Argument dafür schuldig, warum diese Bestätigung nicht richtig sein sollte 

Aus der Beilage ./11 (führendes Verfahren), welche Guthaben aus einem sogenannten 

„Balance-Bonus-Konto“ ausweist und für das Berufungsgericht insgesamt nicht recht 

nachvollziehbar  erscheint,  ist  daher  für  die  Beklagte  in  dieser  Hinsicht  nichts 

gewonnen.

Es hat daher bei der angefochtenen Feststellung F3, wonach die Siebtklägerin von 

der Beklagten nur EUR 9.475,17 erhalten hat, zu bleiben.

2.5.  Da  die  Beklagte  betreffend  die  Siebtklägerin  nur  einen  Zuspruch  von 

EUR 1.450,00  anficht,  die  Tatsachenrüge  betreffend  den  bereits  in  der  Klage 

berücksichtigten Auszahlungsbetrag ins Leere geht und auch sonst aus der Berufung 

betreffend  den  Anspruch  der  Siebtklägerin  nicht  hervorgeht,  wie  sich  der  weiters 
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bekämpfte Betrag von EUR 250,00 zusammensetzt  (EUR 1.450,00 - EUR 1.200,00) 

ist die Berufung betreffend die Siebtklägerin mit diesen Ausführungen bereits erledigt. 

2.6.  Soweit  das  Berufungsgericht  im  Prozessrechtsverhältnis  der  Beklagten  zur 

Siebtklägerin auch die Einreden (Unzuständigkeit, mangelnde Klagbarkeit) behandeln 

musste,  ergibt  sich  der  Ausschluss  eines  weiteren  Rechtsmittels  aus  § 519  ZPO. 

Soweit es um die Sache selbst geht, gründet sich der Rechtsmittelausschluss gemäß 

dem  berufungsverfangenen  Streitgegenstand  auf  § 502  Abs 2  ZPO.  Eine 

Zusammenrechnung der Streitwerte findet bei der Verbindung mehrerer Streitsachen 

zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung - bezogen auf die Zulässigkeit von 

Rechtsmitteln gegen das gemeinsame Urteil - nicht statt (RS0037252, RS0036717; 

insbesondere 3 Ob 266/08a mwN). 

3.  Im Prozessrechtsverhältnis  zum  Sechstkläger  bekämpft  die  Beklagte  die  vom 

Erstgericht implizit verworfenen Einreden der internationalen Unzuständigkeit und der 

fehlenden Klagbarkeit. 

3.1.  Die  Anfechtung  gegen  die  in  das  Urteil  nur  implizit  aufgenommenen 

Entscheidungen  über  die  Prozesseinreden  erfolgt  in  der  Berufung.  Aus  der 

zwingenden  Entscheidung  in  nicht  öffentlicher  Sitzung  ergeben  sich  für  die 

Überprüfung der Tatfrage betreffend die Einreden dieselben Beschränkungen wie im 

Rekursverfahren (Kodek in Fasching/Konecny³, § 261 ZPO Rz 78 ff).

3.2. Die Art 15 f LGVÜ 2007 (in der Folge: LGVÜ) entsprechen Art 17 f EuGVVO 2012 

(bzw  der  Vorgängerbestimmung  Art 15  f  EuGVVO  2001).  Dieses  internationale 

Verfahrensrecht wird vom EuGH autonom ausgelegt. 

Im Zuständigkeitsstreit vor dem Erstgericht war in Bezug auf den vom Sechstkläger 

behaupteten Verbrauchergerichtsstand gemäß Art 15 f LGVÜ im Wesentlichen seine 

zuständigkeitsbegründende Eigenschaft als Verbraucher bei Abschluss des Vertrags 

mit der Beklagten strittig. Während der Sechstkläger umfangreich vorbrachte, warum 

die von ihm geleisteten „Investments“ in das Geschäftsmodell der Beklagten in keinem 

Zusammenhang mit einer unternehmerischen Tätigkeit gestanden seien, bestritt die 

Beklagte diesen Umstand mit dem zentralen Einwand, der Kläger habe sich bei ihr als 

Unternehmer  registriert  und  an  ihrem  Vertriebsmodell  (Lyconet-Vertriebssystem) 

teilgenommen. 

Das Erstgericht beurteilte den Sechstkläger, was die Zuständigkeitsfrage anlangt, in 
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rechtlicher  Hinsicht  als  Verbraucher  und  nicht  als  Unternehmer  und  bejahte  den 

Tatbestand des Art 15 f LGVÜ und seine internationale und örtliche Zuständigkeit. 

Wenn nun  die  Beklagte  in  ihrer  Berufung  die  Stellung als  Verbraucher  unter  den 

Rechtsmittelgründen  der  Mangelhaftigkeit  des  Verfahrens,  der  unrichtigen 

Tatsachenfeststellungen aufgrund unrichtiger  Beweiswürdigung und der  unrichtigen 

rechtlichen  Beurteilung  bekämpft,  macht  sie  tatsächlich  auch  den  Inhalt  der 

Prüfbefugnis  des  nationalen  Gerichtes  betreffend  dieser  internationalen 

Zuständigkeitsvorschrift zum Gegenstand des Rechtsmittelverfahrens.

3.3. Zu dieser Frage vertritt der EuGH ua in seinem Urteil vom 28.01.2015 (C-275/13, 

Kolassa) zusammengefasst folgende für nationale Gerichte bindende Rechtsansicht:

Das  nationale  Gericht  ist  auch  im  Fall  des  Bestreitens  der  klägerischen 

Zuständigkeitsbehauptungen  nicht  verpflichtet,  im  Stadium  der  Ermittlung  der 

Zuständigkeit  ein  Beweisverfahren  durchzuführen.  Klarzustellen  ist  aber,  dass das 

nationale Gericht seine internationale Zuständigkeit im Lichte aller ihm vorliegender 

Informationen prüfen kann, wozu gegebenenfalls auch die Einwände des Beklagten 

gehören.  Nicht  erforderlich  ist  es  aber,  zu  strittigen Tatsachen,  die  sowohl  für  die 

Frage  der  Zuständigkeit,  als  auch  für  das  Bestehen  des  geltend  gemachten 

Anspruchs von Relevanz sind, ein umfassendes Beweisverfahren durchzuführen. 

3.4.  Hier  hängt  das  Bejahen  oder  Verneinen  des  internationalen 

Verbrauchergerichtsstands und damit die Frage der Zuständigkeit des angerufenen 

Gerichtes auch davon ab, ob der Kläger bei Abschluss des Vertrags mit der Beklagten 

als Verbraucher oder als Unternehmer anzusehen war. Diese Eigenschaft betrifft nach 

dem Vorbringen des Sechstklägers in seiner Klage aber auch den geltend gemachten 

materiell-rechtlichen Anspruch. Im Einklang mit der europarechtlichen Judikatur ist es 

ständige  Rechtsprechung  des  OGH,  dass  in  diesem  Fall  für  die  Prüfung  der 

Zuständigkeit  die  Schlüssigkeit  des  Klagevorbringens  ausreichen  muss,  um diese 

Prüfung nicht mit einer weitgehenden Sachprüfung zu belasten (RS0116404). Wenn 

daher  die  Zuständigkeit  des  angerufenen  Gerichts  von  diesen  sogenannten 

doppelrelevanten  Tatsachen  abhängt,  reicht  eine  Schlüssigkeitsprüfung  des 

klägerischen Vorbringens aus, um nicht bereits die Zuständigkeitsprüfung mit einer 

Sachprüfung zu überlasten. Dies ist geboten, weil die Zuständigkeit unabhängig von 

der  erst  im  Verfahren  selbst  zu  prüfenden  Begründetheit  des  Anspruchs  beurteilt  

können werden muss (ua 6 Ob 128/18v mwN aus Literatur und Rechtsprechung).
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3.5.  Aus  dieser  Rechtslage  folgt,  dass  -  sofern  sich  nicht  Hinweise  auf  einen 

missbräuchlich  geltend  gemachten  inländischen  Gerichtsstand  ergeben  (vgl 

6 Ob 128/18v)  -  in  diesen  Fällen  grundsätzlich  ein  schlüssiges 

gerichtsstandsbegründendes  Vorbringen  ausreicht,  um  die  Zuständigkeit  des 

nationalen Gerichtes zu eröffnen (zB hg 3 R 136/18f). Das Erstgericht hat (auch) das 

detaillierte Vorbringen des Sechstklägers zum Verbrauchergerichtsstand des Art 15 f 

LGVÜ erkennbar  als  schlüssig  erachtet  und dieses seiner  impliziten Entscheidung 

über  die  Verwerfung  der  Unzuständigkeitseinerede  zu  Grunde  gelegt.  Aus  den 

genannten Gründen war das Erstgericht betreffend dieser Zuständigkeitsfrage nicht 

verpflichtet,  ein  weiteres  Beweisverfahren,  etwa  durch  Einvernahme  von  Zeugen 

durchzuführen. Die Behauptungen des Sechstklägers zur Zuständigkeit waren auch 

weder widersprüchlich, noch sonst unschlüssig. Dass der Kläger den Gerichtsstand in 

Österreich missbräuchlich in Anspruch nimmt, kann dem Verfahren in erster Instanz 

keinewegs entnommen werden. 

3.6.  Soweit  die  Beklagte  daher  im  Rahmen  der  Anfechtung  der  Verwerfung  ihrer 

Unzuständigkeitseinrede Tatsachenfeststellungen im angefochtenen Urteil bekämpft, 

welche  die  Eigenschaft  und  die  Stellung  des  Sechstklägers  als  Verbraucher   bei 

Abschluss  des  Vertrages  betreffen,  ist  diese  Rüge  demnach  verfehlt,  weil  die 

angefochtene  Feststellung  auch  die  Entscheidung  über  den  geltend  gemachten 

Anspruch  selbst  betrifft.  Darauf  ist  im  Rahmen  des  Zuständigkeitsstreits  vom 

Berufungsgericht nicht weiter einzugehen. Auch ein rechtlicher Feststellungsmangel 

liegt  in  diesem Zusammenhang nicht  vor,  weil  für  die  Prüfung der  internationalen 

Zuständigkeit  das Treffen von Tatsachenfeststellungen,  wie gesagt,  nicht  zwingend 

erforderlich, vielmehr bei Vorliegen doppelrelevanter Tatsachen, wie hier, überhaupt 

zu  unterlassen  und  auf  Grundlage  des  schlüssigen  klägerischen  Vorbringens  zu 

entscheiden ist (ua hg3 R 136/18v).

3.7.  Für  die  Frage  der  Zuständigkeitsprüfung  ist  daher  der  Sechstkläger  gemäß 

seinem auf Grundlage der vorgelegten Geschäftsbedingungen schlüssigen Vorbringen 

als  Verbraucher  iSd Art 15 Abs 1 LGVÜ anzusehen.  Weitere Tatbestandsmerkmale 

dieser  Zuständigkeitsnorm  waren  in  erster  Instanz  nicht  umstritten,  sodass  die 

internationale  Zuständigkeit  des  Erstgerichtes  gemäß  Art 16  LGVÜ,  welche  dem 

Verbraucher einen Wahlgerichtsstand an seinem Wohnsitz bietet und insoweit auch 

die örtliche Zuständigkeit regelt (OGH, 3 Nc 22/11g), gegeben ist.
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Der  Berufung  der  Beklagten  gegen  die  implizite  Verwerfung  der 

Unzuständigkeitseinrede  ist  aus  diesen  Gründen  kein  Erfolg  beschieden.  Der 

Ausschluss  eines  weiteren  Rechtszugs  gegen  die  bestätigende  Entscheidung  des 

Berufungsgerichtes folgt aus § 519 ZPO (Kodek aaO, § 261 ZPO Rz 87). 

3.8.  Auf  den  Einwand  der  mangelnden  Klagbarkeit  wird  bei  Behandlung  der 

Rechtsrüge zurückgekommen.

4.1.  Das Geschäftsmodell  der Beklagten wurde vom OGH in zwei Entscheidungen 

(4 Ob 10/19b;  9 Ob 40/18z)  als  ein  unzulässiges  Schneeballsystem  beurteilt.  Der 

OGH hielt ferner fest, dass Verträge nach dem Schneeballsystem nichtig sind, wobei 

er auch auf § 27 Abs 3 UWG hinwies, welche Norm anordnet, dass Verträge, die nach 

dem sogenannten Schneeballsystem geschlossen werden, nichtig sind. Daraus folgt, 

dass das nichtige Geschäft mit der Beklagten gemäß § 877 ABGB rückabzuwickeln 

war.

Nach diesen Entscheidungen des OGH sind Schneeball- und Pyramidensysteme in 

der Regel dadurch charakterisiert, dass die Teilnehmer einen Einsatz zu leisten haben 

und durch Anwerbung weiterer Teilnehmer ein wirtschaftlicher Erfolg lukriert wird. Sie 

sind  auf  ständiges  Wachstum  unter  ähnlichen  Rahmenbedingungen  ausgelegt, 

sodass  später  angeworbene  Teilnehmer  aufgrund  der  Marktübersättigung  ihren 

Einsatz verlieren. Ihre Schädlichkeit für Publikum und Mitbewerber ist unstrittig. 

Diese rechtliche Beurteilung des OGH entspricht seiner ständigen Rechtsprechung zu 

diesem  Thema  (RS0102179)  und  fügt  sich  in  die  erste  Entscheidung  dieser 

Rechtssatzkette (5 Ob 506/96 = SZ 69/69) nahtlos ein, wonach bei einem nach dem 

Schneeballsystem  funktionierenden  Pyramidenspiel  –  ob  Gewinnchancen  erzielt 

werden können,  hängt  letztlich vom Zufall  ab – von der  Nichtigkeit  des gesamten 

Vertrags auszugehen ist, welche Ansicht auch von der Lehre geteilt wird (zB Graf in 

Kletečka/Schauer, ABGB ON1.05,§ 879 Rz 45 mwN). 

4.2.  An dieser  Rechtslage vermögen auch die  von der  Beklagten im Vergleich zu 

jenem Sachverhalt, der diesen Entscheidungen des OGH zu Grunde lag, geänderten 

Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  nichts  zu  ändern,  weil  mit  diesen 

Geschäftsbedingungen  –  wie  der  Kläger  in  erster  Instanz  zu  Recht  hinwies  – 

offenkundig  nur  versucht  wurde,  das  „alte“  Geschäftsmodell  zu  tarnen  und  zu 

verschleiern.
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Das System der Beklagten ist weiterhin – wie den (auch) im verbundenen Verfahren 

des  Sechstklägers  vorgelegten  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  für  Lyoness-

Mitglieder Fassung November 2014 (Beilage ./E), der Lyconet-Vereinbarung Fassung 

November 2017 (Beilage ./F), der Zusatzbedingungen für Rabattgutscheine Fassung 

November 2017 (Beilage ./H) und dem Lyconet Compensation Plan (Beilage ./G) – 

unschwer zu entnehmen ist,  auf eine laufende Zuführung von Kapital  ausgerichtet, 

ohne dass den Zahlungen durch die sogenannten Mitglieder oder Vertriebsmittler eine 

nennenswerte Gegenleistung gegenübersteht.  Mit  inhaltlich nicht nachvollziehbaren 

Begriffen  („Cashback-World-Programm“,  „Balance-Programm“,  „Karriere-Programm“, 

„Balance-Bonus“,  „Bonus-Units“  und  viele  mehr)  wird  der  Versuch  unternommen, 

künftige Mitglieder oder sogenannte „unabhängige Lyconet-Marketer“  in die Irre zu 

führen und ihnen durch undurchsichtige Versprechungen den Eindruck zu vermitteln, 

das Geschäftsmodell würde einen wirtschaftlichen Sinn ergeben. 

Die  Beklagte  legt  etwa  in  ihrem  Lyconet  Compensations  Plan  (Seite  3: 

„Mitgliedstypen“) ohnehin offen, dass ihr System überwiegend nach dem Schneeball- 

und Pyramidensystem aufgebaut  ist  und –  auch darauf  weist  der  Sechstkläger  in 

erster Instanz völlig richtig hin – nur dazu dient, durch Zuführung von Kapital durch 

neue Mitglieder oder sogenannte „Marketer“, denjenigen Personen, die an der Spitze 

dieses Systems stehen, Kapital ohne nennenswerte Gegenleistung zuzuführen. Die 

Einzahlungen  durch  angeworbene  Mitglieder  und  „Marketer“  dienen  demnach 

vorwiegend  der  Anhäufung  von  Kapital  an  den  oberen  Führungsetagen  und  der 

Finanzierung  etwaiger  zum  Schein  eingerichteter  „Mitgliedervorteile“  und  der 

Auszahlung  jener,  die  angesichts  der  leeren  Versprechungen  ihr  Kapital 

zurückfordern. Natürlich sind davon auch die laufenden Verwaltungskosten zu zahlen. 

Die  in  den  AGB  enthaltenen  Klauseln,  etwa  jene  betreffend  die  sogenannten 

„unabhängigen  Lyconet-Marketer“  (Beilage  ./F  im  verbundenen  Verfahren;  Klausel 

3.2) dienen nur dazu, die rechtliche Stellung der Vertragspartner der Beklagten zu 

verschlechtern,  etwa  dadurch,  dass  dem  Vertragspartner  die  Stellung  eines 

selbstständigen Unternehmers vorgetäuscht wird. Die dort ferner genannte Ausübung 

einer gewerblichen Tätigkeit des „Marketers“ (richtig: des Kapitalgebers; Klausel 4.2 

der  Beilage  ./F  im  verbundenen  Verfahren)  ist  wie  der  Großteil  des  vorliegenden 

Klauselwerks inhaltlos und gipfelt nach Erklärung der sogenannten „Lifeline“ (Klausel 

8 der genannten Beilage ./F), der nicht verständlichen „Shopping-Points“ (Klausel 9.3 

der genannten Beilage ./F) letztlich darin, dass dem Kunden eröffnet wird, dass die 
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vom „Marketer“ geleisteten Zahlungen von der Beklagten nicht zurückerstattet werden 

(Klausel  14.2  der  genannten  Beilage  ./F).  Aus  der  Sicht  der  Beklagten  ist  diese 

Klausel auch notwendig, weil andernfalls das von ihr aufgezogene Schneeball- und 

Pyramidensystem als eine reine Beschaffung von Kapital aufgrund der nur rudimentär 

vorhandenen anderen Dienstleistungen und sonstigen Umsätze iZm einem Einkauf in 

relativ kurzer Zeit in sich zusammenbrechen würde. Ähnliches gilt auch für den Kauf 

des sogenannten „Rabattgutscheins“ (Beilage ./H im verbundenen Verfahren), dessen 

Funktion  und  Inhalt  auch  nach  genauem  Studium  der  Geschäftsbedingungen 

vollkommen  unklar  bleibt;  auch  diese  Anschaffung  wird  nach  den  einschlägigen 

Klauseln weder vollständig noch teilweise bar zurückerstattet. Auch dieser Gutschein 

dient also nur der Kapitalzufuhr. Auch die Rabattgutscheine sind von der Rückgabe 

ausgeschlossen  (genannte  Beilage  ./H,  Klausel  7).  Wie  bereits  erwähnt,  ist  der 

sogenannte „Lyconet-Vergütungsplan“ („Lyconet Compensations Plan“, Beilage ./G im 

verbundenen Verfahren) der für „unabhängige Lyconet Marketer“ gilt, tatsächlich eine 

bewusst  undurchsichtige und irreführende Beschreibung des Geschäftsmodells  der 

Beklagten, welches sich im Ergebnis als ein „Luftschloss“ erweist.

4.3.  Daraus folgt, dass auch der Vertrag mit dem Sechstkläger nichtig und gemäß 

§ 877 ABGB rückabzuwickeln ist. Der rechtlichen Beurteilung des Erstgerichtes ist im

Ergebnis  uneingeschränkt  beizupflichten.  Von  dieser  Nichtigkeit  ist  auch  die

„Schlichtungsklausel“ in der Lyconet-Vereinbarung (idF 2017 Punkt 17.3; zuvor Punkt

16.3) betroffen, sodass darauf nicht näher eingegangen werden muss. Diese Klausel

bezweckt  nur,  geschädigte  Vertragspartner  der  Beklagten  von  ihrem  Recht  auf

Rückabwicklung des nichtigen Vertrags abzuhalten. Die Verträge, die die Beklagte auf

Grundlage ihrer AGB abschließt, sind nach der Rechtsansicht des Berufungsgerichtes

- unabhängig  von  der  unlauteren  Geschäftspraxis  -  sittenwidrig  iSd  §  879  Abs  1

ABGB. Unter Berücksichtigung aller Umstände des Vertrags (samt Klauselwerk) ergibt

sich nach dem Gesagten nämlich klar eine grobe Verletzung rechtlich geschützter

Interessen ihrer Vertragspartner (RS0113652; vgl Bollenberger/P. Bydlinski in KBB6, §

879 ABGB Rz 5 mwN).

4.4.  Da  sich  das  Geschäftsmodell  der  Beklagten  entgegen  ihrer  Behauptungen 

tatsächlich nicht änderte, nach wie vor auf eine Kapitalbeschaffung im Rahmen eines 

Schneeball- und Pyramidensystems ausgerichtet ist und individuelle Verträge mit den 

Mitgliedern nicht ausgehandelt werden, liegt entgegen der Rüge in der unterlassenen 
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Einvernahme  eines  Vertreters  der  Beklagten  (Christopher  Thomson)  auch  kein 

Verfahrensmangel,  weil  der  Vertrag  mit  der  Beklagten  –  auch  darauf  wies  der 

Sechstkläger  in  erster  Instanz  richtig  hin  –  bereits  aufgrund  des  unstrittigen 

Vertragsinhalts als nichtig zu beurteilen ist.

4.5.  Darauf, ob die Lyoness Austria GmbH eine österreichische Tochtergesellschaft 

der Beklagten ist, wie die Beklagte in ihrer Rüge der entsprechenden Feststellung F1 

im angefochtenen Urteil  kritisiert, kommt es in rechtlicher Hinsicht nicht an, sodass 

diese Kritik auf sich beruhen kann (vgl RS0042386). 

Auch die Kritik an der Feststellung  F2 ist rechtlich ohne Relevanz, weil es für  die 

Entscheidung  in  der  Sache  (nichtiger  Vertrag)  nicht  darauf  ankommt,  ob  der 

Sechstkläger seine Einzahlungen „als Privatperson“ tätigte oder nicht.

Ferner ist es auch rechtlich unerheblich (Feststellung  F4), ob der Sechstkläger das 

Geschäft  mit  der  Beklagten  als  eine  risikolose  und  besonders  ertragreich 

angepriesene Anlagemöglichkeit wahrnahm, weil der Grund, warum der Sechstkläger 

auf  das  Geschäftsmodell  der  Beklagten  hereingefallen  ist,  an  der  Nichtigkeit  des 

Vertrags nichts zu ändern vermag.  

Auch  die  ferner  angefochtene  Feststellung  F5 betreffend  den  Inhalt  von 

Werbebroschüren ist rechtlich irrelevant und kann die Rüge auf sich beruhen. 

Rechtlich  irrelevant  ist  es  auch,  ob  der  Sechstkläger  bei  Vertragsabschluss  oder 

später  die  Möglichkeit  erhielt,  die  AGB  zu  lesen  oder  ob  ihm  die  Akzeptanz 

aufgezwungen  wurde,  weil  auch  diese  Umstände  an  der  Nichtigkeit  des  Vertrags 

nichts ändern (Feststellung F6). 

Auch  die  Frage,  ob  die  Beklagte  durch  Abänderung  ihrer  AGB  die  zuvor  als 

„Gutscheine“  bezeichneten  Zahlungen  in  „Rabattgutscheine“  umbenannt  hat  oder 

nicht,  ist  aus  den  vorgenannten  Gründen  ohne  Relevanz  (Teil  der  angefochtenen 

Feststellung F7). 

Richtig ist aber, dass jener Teil der Feststellung F7, 

wonach das Geschäftsmodell des unerlaubten Schneeballsystems unverändert blieb 

und die Voraussetzungen nach § 2 UWG Z 14 vorliegen, 

keine  Tatsachenfeststellung,  sondern  eine  rechtliche  Beurteilung  darstellt.  Diese 

Feststellungsteil  wird  vom  Berufungsgericht  nicht  als  Tatsachenfeststellung 
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übernommen. 

4.6.  Soweit  die  Berufung  Feststellungen  zur  Verbrauchereigenschaft  des 

Sechstklägers  vermisst  und  darin  einen  rechtlichen  Feststellungsmangel  erkennt, 

kommt  es  nach  dem Vorgesagten  (sittenwidriges  Geschäftsmodell  der  Beklagten) 

darauf  nicht  an.  Hingewiesen  wurde  oben  bereits  darauf,  dass  die 

Geschäftsbedingungen  iZm  den  gewerblich  tätigen  Vertriebsmittlern  auch  darauf 

hinauslaufen,  Verbraucherschutzbestimmungen  zum  Nachteil  der  Kunden  zu 

umgehen.

Die Rüge der Beklagten, das Erstgericht habe sich mit dem „neuen Geschäftsmodell“  

der  Beklagten  nicht  auseinandergesetzt,  wurde  bereits  oben  erledigt  und  wird  an 

dieser  Stelle  wiederholt,  dass  auch  das  sogenannte  „neue  Geschäftsmodell“  der 

Beklagten  das  „alte“  Pyramiden-  und  Schneeballsystem  nur  mit  anderen 

Umschreibungen beinhaltet. Auch hier fehlen keine Feststellungen.

4.7. Der Berufung ist nicht zu entnehmen, dass sie die Höhe des an den Sechstkläger 

zugesprochenen Betrags bekämpft. 

5. Aus  diesen  Gründen  bleibt  auch  die  Berufung  betreffend  den  Sechstkläger

erfolglos.

Eine  erhebliche  Rechtsfrage  im  Sinne  des  § 502  Abs 1  ZPO  stellte  sich  bei 

Behandlung  der  den  Sechstkläger  betreffenden  Berufung  nicht,  weil  das 

Berufungsgericht von einschlägigen Entscheidungen des OGH, welche in der Sache 

der Beklagten ergingen, nicht abwich. 

6. Die Kostenentscheidung im Rechtsmittelverfahren betreffend beider Kläger beruht

auf die §§ 41, 50 ZPO.

Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz, Abteilung 3
Graz, 28. Juni 2021
Hofrätin Dr. Sylvia Erhartmaier-Volc, Richterin
Elektronische Ausfertigung
gemäß § 79 GOG
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